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Die Kirche muss
es schmerzen

Sie haben oft jahrelang gelitten
und leiden noch heute unter

dem, was ihnen an sexueller Gewalt
unter dem Dach der katholischen
Kirche von geweihten Amtsperso-
nen angetan wurde. Und an den
verheerenden Folgen, die das Ver-
brechen an Leib und Seele hinter-
lassen hat. Es zerbrachen Existen-
zen, weil ihnen ein normales Be-
rufs- und Familienleben aufgrund
des Missbrauchs nicht möglich
war. Keine Frage: Diesen Opfern
wurde unermessliches Leid zuge-
fügt. Dafür sieht unsere Rechtsord-
nung ein angemessenes Schmer-
zensgeld vor – soweit ein Geldbetrag
die Schmerzen der Menschen
überhaupt aufwiegen kann.

5000 Euro, in Ausnahmefällen bis
zu 20000 Euro – so viel zahlte die
Kirche bislang –, erscheinen gegen-
über dem tatsächlichen Schaden
eine lächerlich geringe Summe. Sie
muss deutlich nach oben korrigiert
werden. Reichlich spät lassen sich
die Bischöfe nun auf das Drängen
der Opfer-Schutzvereinigung nach
einer weit höheren Entschädigung
ein. Werden sie den ganz großen
Schritt tun und wirklich sechsstel-
lige Beträge auszahlen?

Ja, das würde der Kirche teuer zu
stehen kommen. Doch die nötigen
Mittel aufzutreiben, wäre ihr nicht
unmöglich. Zuerst sind dafür die
Täter haftbar zu machen mit Kür-
zung der Bezüge bis aufs Existenz-
minimum. Unumgänglich wird auch
ein schmerzlicher Schnitt ins eige-
ne Fleisch sein, dann geht eben das
Vermögen der Diözese drauf. Die
Kirchensteuer dafür einzusetzen
verbietet sich. Warum sollte das
Kirchenvolk für Verbrechen einste-
hen, die garantiert nicht mit seiner
Billigung erfolgt sind?

Kommentar

VON ALOIS KNOLLER
loi@augsburger-allgemeine.de

ULM

„Urspring-Mörder“ muss
in die Psychiatrie
Wegen Todesdrohungen und roher
Gewalt ist der einst als „Urspring-
Mörder“ zu trauriger Berühmtheit
gelangte Täter unbefristet in eine
geschlossene psychiatrische Klinik
eingewiesen worden. Mit wohl
schlechten Aussichten auf baldige
Entlassung. Verurteilt wurde der
gebürtige Ulmer zu elf Monaten
Freiheitsentzug. Der 31-Jährige
sei „für die Allgemeinheit gefähr-
lich“, befand das Landgericht Ulm
am Freitag. Sachverständige hatten
erklärt, der Angeklagte leide etwa
seit 2012 an einer Psychose mit schi-
zophrenen Anteilen“. (AZ)

Notizen aus der Region

Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hat auch erhebliche
finanzielle Folgen. Symbolfoto: Arno Burgi, dpa

lich aus Mitteln des Diözesanhaus-
halts – sprich: der Kirchensteuer.

Angesichts der nun diskutierten,
deutlich höheren Summen ist eine
Debatte über die Frage entbrannt:
Dürfen Kirchensteuergelder zur
Entschädigung von Missbrauchsop-
fern eingesetzt werden? Die Re-
forminitiative „Wir sind Kirche“
lehnt es strikt ab, mit Steuergeld für
das Versagen der Kirchenleitungen
einzustehen. Ihr Vertuschen habe
wesentlich dazu beigetragen, dass
der Missbrauchsskandal dieses Aus-
maß angenommen habe. Bischof
Ackermann sieht indes „keine Al-
ternative zur Zahlung von Entschä-
digungsleistungen für Missbrauchs-
opfer aus der Kirchensteuer“, wie er
kürzlich bekräftigte. Auch wenn es
vielen Gläubigen widerstrebe, mit
ihren Beiträgen für Verfehlungen
einzelner Geistlicher einzustehen,
seien die Kirchenmitglieder als Soli-
dargemeinschaft in der Pflicht.

Angesichts dieser Debatte – und
angesichts von Äußerungen von Bi-
schöfen – beginnen Missbrauchsop-
fer daran zu zweifeln, ob sie wirklich
einmal pauschale Entschädigungs-
zahlungen erhalten werden. Erst am
Dienstag hatten sich die Ortsbischö-
fe mit dem Thema befasst – und be-
tont, es brauche „Zeit, Sorgfalt und
umfangreiche Abstimmungsprozes-
se“. Was Opfer wie Peter W. (Name
geändert) misstrauisch werden lässt.

Der 57-Jährige erwartet von der
Kirche, dass sie ihm den Lohn er-
setzt, der ihm zwischen einem Herz-
infarkt im Alter von 44 Jahren und
seinem Rentenbeginn verloren geht.
Seit dem Infarkt konnte er nicht voll
arbeiten, musste eine Erwerbsmin-
derungsrente beantragen und wurde
2016 als schwerbehindert aner-
kannt. Mit 65 wolle er wieder eine
vernünftige Rente beziehen, sagte er
unserer Redaktion. Peter W. führt
seine schlechte psychische wie phy-
sische Verfassung auf den Miss-
brauch zurück: Jahrelang wurde er
von einem Ruhestandsgeistlichen –
er ist mittlerweile gestorben – ver-
gewaltigt. W. vertraute sich in den
70ern einer Ordensschwester im Jo-
sefsheim in Fischach-Reitenbuch
(Kreis Augsburg) an, in dem er als
Kind lebte. Sie verprügelte ihn.
Aufgrund der Berichterstattung un-
serer Redaktion kündigte der heuti-
ge Trägerverein des Josefsheims
Reitenbuch, die Christliche Kinder-
und Jugendhilfe, Ende Oktober an,
die Geschichte des Heims von unab-
hängigen Experten aufarbeiten zu
lassen. »Kommentar

5000 Euro. Entschädigungszahlun-
gen für „die dauernden Lebensbe-
einträchtigungen“ in sechsstelliger
Höhe pro Opfer sind dagegen etwas
völlig anderes. Der Diözese Augs-
burg würden sie laut Harald Hein-
rich „hohe zweistellige Millionen-
beträge“ kosten.

Bislang verlässt sich die Diözese
auf die Empfehlung der Zentralen
Koordinierungsstelle der Deutschen
Bischofskonferenz in jedem einge-
reichten Fall. „Wir übernehmen sie
grundsätzlich, und in finanziellen
Notlagen des Betroffenen zahlen wir
auch eine höhere Anerkennungs-
summe aus“, erklärt Heinrich. Das
könnten bis zu 20000 Euro sein. Die
Zahlungen erfolgten ihm zufolge in
den vergangenen Jahren ausschließ-

rung kirchlicher Aufgaben sowie die
Gewährleistung der Pensionsver-
pflichtungen für Priester. Auch Tä-
ter würden, sofern möglich, zur Fi-
nanzierung herangezogen. Beratun-
gen und juristische Prüfung der
Neuordnung sind noch nicht abge-
schlossen. Allerdings sei mit einer
Umsetzung bereits in den kommen-
den Monaten zu rechnen, heißt es.

Seit 2010 hat das Bistum Augs-
burg nach eigenen Angaben für 76
Opfer 574 000 Euro aufgebracht.
Davon entfielen rund 71 200 Euro
auf Therapiekosten. Bei der restli-
chen Summe handele es sich um
„Leistungen in Anerkennung des
erlittenen Leids“. Diese bekommen
Missbrauchsopfer auf Antrag und in
der Regel in einer Höhe von bis zu

VON ALOIS KNOLLER
UND DANIEL WIRSCHING

Augsburg 300000 Euro – davon ließe
sich eine Wohnung kaufen; es ließen
sich Therapiemaßnahmen bezahlen
oder drohender Altersarmut begeg-
nen. Es ist eine Summe, die eine
echte finanzielle Hilfe darstellt,
nicht wie bisher nur eine eher sym-
bolische „Anerkennung des erlitte-
nen Leids“. Die Betroffeneninitiati-
ve „Eckiger Tisch“ hat pauschale
Entschädigungen bis zu 300000
Euro, gar bis zu 400 000 Euro nach
einem anderen Modell, für jedes
Opfer sexuellen Missbrauchs durch
katholische Geistliche gefordert.
Und die deutschen Bischöfe sind
nach langem Ringen tatsächlich be-
reit, ihr bisheriges Verfahren zu re-
formieren.

Ende September erklärte der Trie-
rer Bischof Stephan Ackermann,
Missbrauchsbeauftragter der Bi-
schofskonferenz, es gebe zwar noch
keine Präferenz für ein Modell und
keine Festlegung auf Summen. Die
Bischöfe wollten jedoch „wirklich“
ein System, das Betroffene „als an-
gemessen empfinden“. Seitdem
wird nicht nur diskutiert, woher die
Kirche das Geld – von bis zu einer
Milliarde Euro insgesamt ist die
Rede – nehmen soll. Vor allem wur-
den hohe Erwartungen geweckt.

Auch im Bistum Augsburg. „Die
Leute teilen uns nur die Kontonum-
mer mit und erwarten, dass wir in
der nächsten Woche die 300000
Euro überweisen“, sagt der bisheri-
ge Generalvikar, jetzt ständiger
Vertreter des Diözesanadministra-
tors, Harald Heinrich. Aber so leicht
laufe die Sache nicht. „Die Diözese
Augsburg hat mit Blick auf die Vor-
schläge des Eckigen Tisches erhebli-
che Bedenken“, erklärt ihr Spre-
cher. Sie betreffen die „sehr grund-
sätzliche“ Frage, ob diese mit dem
deutschen Rechtssystem in Ein-
klang zu bringen seien, etwa dem
Gleichheitsgrundsatz. Deshalb prü-
fe die Diözese derzeit unter Einbe-
ziehung externer Juristen sowohl
den Vorschlag des Eckigen Tisches
als auch alternative Modelle.

Dabei geht es besonders um eine
Klärung, inwieweit Betroffene im
Sinne einer diözesanen Anerken-
nungs- und Unterstützungsordnung
auch monatliche Zahlungen erhalten
können. Diese würden dann, anders
als bisher, aus Mitteln des soge-
nannten Bischöflichen Stuhls erfol-
gen. Dessen Aufgabe ist der Unter-
halt des Bischofshauses, die Förde-

Missbrauch: Was zahlt die Kirche?
Debatte Geistliche sollen bundesweit tausende Minderjährige missbraucht haben. Diese erhalten
nun möglicherweise höhere Entschädigungen. Das Bistum Augsburg hat „erhebliche Bedenken“

MÖTTINGEN

Landwirte demonstrieren
bei Innenminister-Besuch
Etwa 35 Landwirte haben beim Be-
such des bayerischen Innenminis-
ters Joachim Herrmann in Möttin-
gen (Landkreis Donau-Ries) pro-
testiert. Mit ihren Traktoren stan-
den sie an der B25 und vor dem
Bürgerheim, wohin der CSU-Orts-
verband eingeladen hatte. Mit
Schildern wie „Bürokratie und Auf-
lagenwahnsinn machen uns tot“
forderten die Landwirte weniger
Vorschriften. Zudem forderten sie
mehr Respekt für ihre Arbeit. Herr-
mann sagte bei der Veranstaltung,
dass man gemeinsam mit den Land-
wirten arbeiten müsse. Den ländli-
chen Raum im 21. Jahrhundert kön-
ne er sich nicht ohne Landwirt-
schaft vorstellen. (jltr)

Rentner Rudolf darf in seiner Wohnung bleiben
Urteil Nach 44 Jahren sollte der hochbetagte Rudolf Kluge ausziehen. Sein Fall wurde zum Exempel

für den Miet-Wahnsinn in München. Doch zum 90. Geburtstag gibt es tolle Nachrichten
VON HOLGER SABINSKY-WOLF

München Ein schöneres Geburtstags-
geschenk hätte sich Rudolf Kluge
nicht wünschen können. Mehr als
eineinhalb Jahre lang hat er gegen die
Kündigung seines Mietvertrags ge-
kämpft. Einen Tag vor seinem 90.
Geburtstag am heutigen Samstag hat
das Amtsgericht München entschie-
den: Der Rentner darf für den Rest
seines Lebens in seiner Wohnung
bleiben. „Das ist Geburtstag und
Weihnachten zugleich für mich“,
sagt der Senior. Er will jetzt ein Fest
mit seinen Nachbarn feiern, die alle
zu ihm gehalten haben.

Sein Fall war zum Negativ-Bei-
spiel für den Wohnungswahnsinn in
München geworden. Kluge wohnt
seit fast 45 Jahren in der 80-Qua-
dratmeter-Wohnung im Stadtteil
Neuperlach. Es ist einer dieser typi-
schen Wohnblocks aus den 70er

Jahren. Nicht das, was jeder sich un-
ter einer Traumwohnung vorstellt.
Aber Rudolf Kluge ist glücklich.
Drei Zimmer, Küche, Bad, ein
schöner Balkon nach Süden. Er
kennt jeden Winkel der Wohnung,
jede Stolperfalle, jeden Lichtschal-
ter. Er kann sich blind bewegen.
Das ist umso wichtiger, seit seine
Frau vor viereinhalb Jahren gestor-
ben ist.

Umso größer war der Schock, als
die Vermieterin Anfang vergangenen
Jahres den Mietvertrag wegen Ei-
genbedarfs kündigte. Er wollte nicht
weg. Und wo sollte er auch hin? Di-
rekt ins Altersheim – das kam für den
rüstigen Rentner nicht infrage. In
seiner Not ging der 90-Jährige zum
Münchner Mieterverein. Der emp-
fahl, sich zu wehren und vermittelte
ihm Anwalt Emil Kellner. Es kam
zur Räumungsklage. Rudolf Kluge
erlebte ganz schwere Monate. Noch

nie hatte er einen Rechtsstreit. Und
die Unsicherheit setzte ihm zu. Da
war es nur ein schwacher Trost, dass
sich selbst Ex-Außenminister Sigmar
Gabriel (SPD) für ihn einsetzte.

Man hätte leicht die Geschichte
daraus machen können: Herzlose
Vermieterin schmeißt Senior nach

Jahrzehnten raus. Doch so einfach
war es nicht. Denn die Vermieterin
hat nachvollziehbare Gründe: Ihr
Sohn hatte sich von seiner Partnerin
getrennt. Die beiden haben ein Kind.
Der 38-jährige Informatiker wohnt
bei seinem Vater in einem kleinen
Zimmer. Er möchte seinem zweijäh-
rigen Sohn vernünftige Verhältnisse
bieten. Was läge also im überhitzten
Münchner Mietmarkt näher, als in
die Wohnung der Mutter zu ziehen?

Diesen Eigenbedarf hat das Amts-
gericht nun bestätigt. Doch Rudolf
Kluge ist ein Härtefall. Eine Räu-
mung der Wohnung sei ihm nicht zu-
zumuten. Sein psychischer Zustand
sei infolge der Kündigung stark be-
einträchtigt. Nicht einmal ein Suizid
könne ausgeschlossen werden, sagte
Richterin Karin Jung. Der 90-Jähri-
ge darf auf unbestimmte Zeit in sei-
ner Wohnung bleiben. „So viele Jah-
re sind es ja nicht mehr“, sagt Kluge.

Rudolf Kluge ist glücklich. Er darf in sei-
ner Wohnung bleiben. Foto: Ulrich Wagner

VON VERENA MÖRZL

Nördlingen In einem ungewöhnli-
chen Fall von Cyber-Mobbing er-
mittelt die Kriminalpolizei Dillin-
gen derzeit an der Nördlinger Real-
schule Maria Stern. Dort werden
seit Wochen mehrere Schüler beläs-
tigt und inzwischen sogar bedroht.
Sie sollen nach Informationen unse-
rer Zeitung Anrufe und E-Mails von
einer unbekannten Person erhalten.
Außerdem seien Handyverträge ab-
geschlossen oder Reisen gebucht
worden, jeweils auf die Namen der
Schüler. Am Donnerstagabend habe
ein Kind sogar eine Morddrohung
erhalten, sagt eine Mutter.

Die Nördlingerin will andere El-
tern warnen und diese „wachrüt-
teln“, wie sie im Gespräch mit unse-
rer Zeitung sagt. Die E-Mail-Adres-
se trage dieselbe Endung, mit der
auch die Schüler und das Kollegium
oder Angestellte der Realschule ar-
beiten würden, sagt die Frau. Be-
troffen von den Belästigungen und
Bedrohungen sei ein Freundeskreis
von vier bis fünf Schülern.

Der Chef der Kripo Dillingen,
Martin Lechner, bestätigt die Er-
mittlungen in dem Fall. Bezüglich
des Täters sagt er allerdings, dass es
bislang nur Spekulationen gebe, und
machte keine weiteren Angaben,
auch nicht zu der E-Mail-Adresse,
von der aus die unbekannte Person
Nachrichten verschickt oder Dinge
kauft. Zusammen mit der Schullei-
tung plant die Polizei einen Info-
abend. Das Fachkommissariat, das
sich mit Cyber-Kriminalität befasst,
will die Schüler aufklären.

Kripo ermittelt
an Nördlinger

Realschule
Morddrohung, falsche
Verträge und E-Mails

Fünf Jahre
Haft für

Todesraser
Urteil nach tödlichem
Unfall in Deggendorf

Deggendorf Zwei Männer verabre-
den sich im Bayerischen Wald zu ei-
ner Verfolgungsfahrt zwischen Mo-
torrad und Sportwagen. Die kur-
venreiche Strecke ist bei Rasern be-
kannt und beliebt. An jenem Abend
im Juli 2018 gerät die Situation au-
ßer Kontrolle: Der 28-jährige Auto-
fahrer prallt mit seinem roten Audi
TT RS gegen einen entgegenkom-
menden Oldtimer-Opel. Dessen
Fahrer ist sofort tot, sein kleiner
Sohn lebensgefährlich verletzt und
seither schwerbehindert.

Vor dem Landgericht Deggen-
dorf sind die Männer am Freitag zu
jeweils einer fünfjährigen Haftstrafe
verurteilt worden. Regungslos hö-
ren sich die Angeklagten die Urteils-
verkündung an. Der jüngere – ein
Bundespolizist – verliert zudem sei-
ne bisherige berufliche Existenz. In
keinem Vergleich dazu stünden die
Folgen der Raserei für die Familie
der Opfer, das betonen auch die
Verteidiger der beiden Angeklagten
in ihren Plädoyers. Der Richter
spricht von „unendlichem Leid“,
das der Unfall für die Familie be-
deute. Er legt den Männern Teil-
nahme an einem unerlaubten Fahr-
zeugrennen mit Todesfolge und
schwerer Gesundheitsschädigung
sowie fahrlässige Körperverletzung
zur Last, dem Motorradfahrer zu-
dem Unfallflucht. Den für Mord er-
forderlichen Tatvorsatz sah der
Richter im aktuellen Fall ausdrück-
lich nicht. Die Männer hätten nie-
manden töten wollen. (dpa)


